
Im Jugendhilfeausschuss gab es am 20.08.2013 einen Ergänzungsantrag mit dem Wortlaut:  
„6. Der Stellenbedarf wird nach eingehender Prüfung an Hand des Qualitätshandbuches im 
Stellenplan berücksichtigt.“  
 
Abstimmung in der ursprünglichen Form:  
 


